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SOZIOTHERAPIE
Wenn Versicherte aufgrund einer schweren psychischen Erkran-

kung medizinische Leistungen nicht mehr selbstständig in An-

spruch nehmen können, bietet sich eine Soziotherapie durch ei-

nen anerkannten Soziotherapeuten an. Diese soll die Leistungen 

koordinieren und durch Motivation und Trainingsmaßnahmen 

eine größere Selbstständigkeit erreichen. Die Maßnahme muss 

durch einen Facharzt verordnet und zuvor durch die BKK MAHLE 

genehmigt werden. Der Anspruch besteht je Krankheitsfall für 

bis zu 120 Stunden innerhalb von drei Jahren. Die Zuzahlung  

beträgt 10 % der Kosten, mindestens 5 €, höchstens 10 €  

je Kalendertag. 

BEFREIUNG VON ZUZAHLUNGEN
Versicherte unter 18 Jahren sind grundsätzlich von Zuzahlungen 

befreit. Für alle anderen gelten Belastungsobergrenzen. So darf 

die jährliche Eigenbeteiligung der Versicherten 2 % der Brutto-

einnahmen nicht überschreiten. Für chronisch Kranke reduziert 

sich die Belastung auf 1 %, wenn:

  sie sich wegen einer Erkrankung in Dauerbehandlung und sich 

außerdem in Pflegegrad 3–5 befinden.

  sie 60 % behindert sind.

  ohne kontinuierliche Behandlung die Krankheit lebensbedro-

hend oder lebensverkürzend wäre bzw. die Lebensqualität 

dauerhaft beeinträchtigen würde.

Bei Familien werden die geleisteten Eigenbeteiligungen und 

Bruttoeinnahmen der Familienmitglieder zusammengerechnet 

und dabei Freibeträge berücksichtigt.

Tipp:  

Bewahren Sie die Belege über geleistete Zuzahlun-

gen auf oder führen Sie ein Quittungsheft. So kann 

Ihnen Ihre BKK MAHLE zu viel gezahlte Beträge zu-

rückerstatten. 

ZUZAHLUNGEN IM ÜBERBLICK

Leistung Höhe der Zuzahlung

Krankenhausbehandlung  

(vollstationär)

10 € täglich  

(längstens für 28 Tage je  

Kalenderjahr)

stationäre Vorsorge oder  

Rehabilitation (Kuren) einschl. 

Mutter/Vater-Kind-Kur

10 € täglich  

(für die gesamte Dauer)

Fahrkosten zur stationären  

Behandlung, Rettungsfahrten

10 % der Fahrkosten, mindes-

tens 5 €, höchstens 10 €

Heilmittel  

(z. B. Bäder, Massagen)

10 % der Kosten zzgl. 10 € je 

Verordnung

Orthopädisches Schuhwerk Eigenanteil etwa in Höhe 

marktüblicher Schuhe ver-

gleichbarer Machart und  

Qualität (ohne Befreiungs-

möglichkeit)

Hilfsmittel  

(z. B. Hörhilfen, Körperersatz-

stücke)

10 % der Kosten, mindestens 

5 €, höchstens 10 € bei zum 

Verbrauch bestimmten Hilfs-

mitteln monatlich: 10 % der 

Kosten, höchstens 10 €

Arznei und Verbandmittel 10 %, mindestens 5 €, höchs-

tens 10 € pro Medikament/

Mittel

Soziotherapie 10 %, mindestens 5 €, höchs-

tens 10 € je Kalendertag

BKK MAHLE, Pragstraße 26-46, 70376 Stuttgart
Telefon: 07 11 / 501-1 22 24  

Telefax: 07 11 / 501-1 20 26 

info@bkk-mahle.de 

www.bkk-mahle.de

Wir sind für Sie da. 
Das können wir Ihnen versichern!

Empfehlen Sie uns weiter und wechseln Sie 

jetzt zur BKK MAHLE. Wir übernehmen alle 

Formalitäten für Sie!

ZUZAHLUNGEN VON A BIS Z 
5 €, 10 €, 10 PROZENT?

Hauptverwaltung

BKK MAHLE

Pragstr. 26-46

70376 Stuttgart

Telefon: 07 11 / 501-1 22 24

Telefax: 07 11 / 501-1 20 26

E-Mail: info@bkk-mahle.de

Servicestelle Alzenau 

Gutenbergstr. 1

63755 Alzenau

Maria Fäth

Telefon: 0 60 23 / 50 49-846

Telefax: 0 60 23 / 5049-916

Servicestelle Markgröningen 

Tammer Str. 32

71706 Markgröningen

Telefon: 0 71 45/23-1 71 41

Servicestelle Rottweil 

Primtalstr. 2

78628 Rottweil

Ute Hirt

Telefon: 07 41 / 255-1 51 12

Telefax: 07 41 / 255-1 51 80



Für eine Reihe von Leistungen der Gesetzlichen Krankenversicherung 

(GKV) hat der Gesetzgeber Zuzahlungen und Eigenbeteiligungen für 

Versicherte beschlossen. Doch bereits ab einer Belastung von 2 % 

Ihres Bruttoeinkommens können Sie sich davon befreien lassen.

ARZNEIMITTEL
Verordnet Ihr Arzt ein Medikament, beträgt die Zuzahlung 10 %  

des Abgabepreises, jedoch mindestens 5 € und maximal 10 €. 

Liegt der Abgabepreis unter 5 €, zahlen Sie den entsprechend 

geringeren Betrag. Arzneimittel im Zusammenhang mit Schwan-

gerschaft oder Entbindung sind zuzahlungsfrei. Folgende Kosten 

dürfen wir hingegen nicht übernehmen:

  Arzneimittel, die nicht der Verschreibungspflicht unterliegen. 

Ausnahmen bestehen bei Verordnungen für Kinder bis zum  

12. Lebensjahr, für Jugendliche mit Entwicklungsstörungen 

sowie bei schwerwiegenden Erkrankungen, wenn Arzneimittel 

zum Therapiestandard gehören.

  Arzneimittel, die überwiegend der Verbesserung der privaten 

Lebensführung dienen (z. B. Viagra®)

  Übersteigt der Preis eines verordneten Medikaments die  

sogenannten Fest- oder Höchstpreise, haben Sie ebenfalls die 

Mehrkosten zu tragen. Fragen Sie Ihren Arzt deshalb nach  

Alternativen.

FAHRKOSTEN
Die BKK MAHLE übernimmt Fahr- und Transportkosten bei stationä- 

ren Leistungen wie Krankenhausbehandlung sowie bei Rettungs-

fahrten zum Krankenhaus. Der Eigenanteil beträgt 10 % der Kos-

ten, mindestens 5 € und höchstens 10 € pro Fahrt. Bei Fahrten aus 

Anlass einer medizinischen Rehabilitation entfällt diese Zuzahlung. 

Fahrkosten zur ambulanten Behandlung dürfen grundsätzlich 

nicht mehr von den Krankenkassen übernommen werden. Aus-

nahmen gibt es bei zwingenden medizinischen Gründen wie Dialy-

se, Strahlen- oder Chemotherapie. Auch für Schwerbehinderte mit 

den Merkzeichen „aG“, „BI“ oder „H“ sowie für Versicherte mit hö-

heren Pflegegraden können ambulante Fahrkosten übernommen 

werden. Die Kostenübernahme bedarf der vorherigen Genehmi-

gung der BKK MAHLE. 

HAUSHALTSHILFE
Können Sie Ihren Haushalt wegen eines Krankenhausaufenthalts, 

Schwangerschaft, Entbindung oder wegen einer akuten Erkran-

kung nicht weiterführen? Dann übernehmen wir die gesetzlichen 

Kosten für eine Haushaltshilfe (z. B. Angehörige, Bekannte, Sozial-

station), wenn keine andere im Haushalt lebende Person die Tätig-

keiten übernehmen kann. Die Zuzahlung beträgt 10 % der Kosten 

(mindestens 5 €, höchstens 10 €), entfällt jedoch bei Schwanger-

schaft und Entbindung. Bitte setzen Sie sich im Vorfeld mit uns in 

Verbindung, damit wir alle Voraussetzungen prüfen. 

HÄUSLICHE KRANKENPFLEGE
Wenn Sie neben der ärztlichen Behandlung eine häusliche Be-

handlungspflege (z. B. Wundversorgung, Injektionen) benötigen 

und keine im Haushalt lebende Person dies übernehmen kann, 

unterstützen wir Sie durch Fachkräfte. Sofern Sie zusätzlich noch 

Leistungen der Grundpflege (z. B. Körperpflege, Nahrungsaufnah-

me) und hauswirtschaftlicher Versorgung (z. B. kochen, einkaufen) 

benötigen, kann die Versorgung bis zu vier Wochen erbracht wer-

den. Auch hier liegt die Zuzahlung bei 10 % der Kosten, allerdings 

für maximal 28 Tage je Kalenderjahr. Zusätzlich fällt pro Verord-

nung eine Gebühr von 10 € an.

HEILMITTEL
Heilmittel sind ärztlich verordnete medizinische Dienstleistungen  

wie Logopädie, Physio- oder Ergotherapie. Die BKK MAHLE über-

nimmt für Sie die Kosten in Höhe der Vertragssätze. Auch hier be- 

trägt die Zuzahlung 10 % der Kosten zuzüglich 10 € je Verordnung.

HILFSMITTEL
Die BKK MAHLE übernimmt die Kosten ärztlich verordneter Hilfs-

mittel, wenn diese erforderlich sind, um den Therapieerfolg zu 

sichern, einer drohenden Behinderung vorzubeugen oder diese 

auszugleichen. Dazu gehören z. B. Hörhilfen, orthopädische Schu-

he oder Körperersatzstücke. Die Zuzahlung beträgt 10 % (mind.  

5 €, max. 10 €). Soweit für ein Hilfsmittel ein Festbetrag festge-

setzt wurde, dürfen wir nur diesen übernehmen. 

KRANKENHAUSBEHANDLUNG
Die BKK MAHLE übernimmt die Kosten für eine medizinisch not-

wendige Krankenhausbehandlung. Dazu zählen ambulante, voll-, 

vor-, nach- und teilstationäre Behandlungen. Versicherte bezahlen 

im Fall einer vollstationären Behandlung einen Eigenanteil einer 

von 10 € pro Tag direkt an das Krankenhaus, für höchstens 28 

Tage im Kalenderjahr. Für die ambulante, vor-, nach- oder teilstati-

onäre Krankenhausbehandlung sowie für eine stationäre Entbin-

dung fällt keine Zuzahlung an. 

KUREN
Kuren zur medizinischen Vorsorge für Einzelpersonen oder 

Mütter bzw. Väter mit Kindern bis zu 12 Jahren werden – meist 

über drei Wochen – an anerkannten Kurorten angeboten, die 

sich durch natürliche Heilmittel wie Heilquellen oder Heilklima 

auszeichnen. Ein Zuschuss der Krankenkasse darf jedoch erst er-

folgen, wenn wohnortnahe ambulante Heilmittelanwendungen 

ausgeschöpft sind und keine Besserung erbracht haben.

Bei einer ambulanten Kompaktkur werden Patienten mit glei-

chen oder ähnlichen Krankheitsbildern in Gruppen von bis zu 15 

Teilnehmern behandelt. Für Anfahrt, Unterkunft und Verpfle-

gung bezahlt die BKK MAHLE einen Zuschuss von 16 € täglich, 

für chronisch kranke Kleinkinder 25 € täglich. Die Kosten für ärzt-

liche Betreuung und Versorgung mit Heilmitteln übernehmen 

wir in vollem Umfang abzgl. der jeweiligen Zuzahlungen. 

Reichen ambulante Vorsorgeleistungen nicht aus, kann eine stati-

onäre Vorsorgekur in einer anerkannten Kurklinik angezeigt sein. 

Sind alle Voraussetzungen erfüllt, übernehmen wir die Kosten  

in vollem Umfang, einschließlich Unterkunft, Verpflegung und  

Behandlung. Die gesetzliche Zuzahlung beträgt 10 € pro Tag. 

MEDIZINISCHE REHABILITATION
Eine Operation, ein Unfall oder eine chronische Erkrankung  

kann eine medizinische Rehabilitation erfordern. Diese ist als  

ambulante Variante wohnortnah in zugelassenen Reha-Einrich-

tungen möglich (i. d. R. 15 Behandlungstage á 4–6 Stunden) oder 

als stationäre Behandlung in einer anerkannten Kur- oder Reha-

bilitationsklinik (i. d. R. 3 Wochen). Eingeschlossen sind Unter-

kunft, Verpflegung, Therapien und Fahrkosten. Die gesetzliche 

Zuzahlung beträgt 10 € pro Tag.

Hinweis:  

Stationäre Kuren und Reha-Maßnahmen können alle 

vier Jahre beantragt werden.


